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HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Pullach i. Isartal

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022
Investmentanlagevermögen

2022

Euro

2021

Euro

AKTIVA

92.056.498,17 95.420.401,81

A. 

PASSIVA

92.056.498,17 95.420.401,81

B. 

Sachanlagen 79.200.000,00 82.200.000,001. 

Anscha�ungsnebenkosten 2.640.267,30 2.939.220,262. 

Barmittel und Barmitteläquivalente3. 

Forderungen

6.658.875,72 5.006.801,88

4. 

Sonstige Vermögensgegenstände 101.881,81 315.220,905. 

Aktive Rechnungsabgrenzung 332.563,33 0,006. 

Täglich verfügbare Bankguthaben 3.122.910,01 4.959.158,77

a) Forderungen aus der Bewirtschaftung 1.573.008,54 151.558,74

b) Eingeforderte ausstehende P�ichteinlagen 4.855.243,14 4.855.243,14

c) andere Forderungen 230.624,04 0,00

Rückstellungen 343.205,01 163.222,941. 

Kredite2. 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen3. 

Sonstige Verbindlichkeiten

1.232.789,33 3.041.721,82

4. 

Eigenkapital5. 

Von Kreditinstituten 43.016.810,14 43.000.000,00

aus anderen Lieferungen und Leistungen 15.993,93 32.328,56

a) gegenüber Gesellschaftern 5.500,00 6.257,01

b) Andere 1.227.289,33 3.035.464,81

Kapital der Kommanditisten

47.447.699,76 49.183.128,49

a) Kapitalanteil 44.606.039,89 47.080.904,14

b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung 521.391,86 2.877.323,34

c) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.320.268,01 -775.098,99



HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Pullach i. Isartal

2022

Euro

2021

Euro

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

Investmenttätigkeit

3. Ordentlicher Nettoertrag 2.320.268,01 -775.098,99

4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.320.268,01 -775.098,99

6. Ergebnis des Geschäftsjahres -35.663,47 2.102.224,35

Summe der Erträge 4.649.701,40 1.442.005,23

Summe der Aufwendungen -2.329.433,39 -2.217.104,22

1. Erträge

a) Erträge aus Sachwerten 4.008.504,16 1.441.480,86

b) Zinsen und ähnliche Erträge 384.373,41 0,00

c) Sonstige betriebliche Erträge 256.823,83 524,37

2. Aufwendungen

a) Zinsen aus Kreditaufnahmen -540.605,51 -381.218,19

b) Bewirtschaftungskosten -1.378.933,55 -447.051,90

c) Verwaltungsvergütung -276.281,31 -152.937,47

d) Verwahrstellenvergütung -21.000,00 -21.172,37

e) Prüfungs- und Verö�entlichungskosten -23.181,34 -25.255,27

f) Sonstige Aufwendungen -89.431,68 -1.189.469,02

Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres -2.355.931,48 2.877.323,34

5. Zeitwertänderung

a) Erträge aus der Neubewertung 0,00 3.075.125,73

b) Aufwendungen aus der Neubewertung -2.040.625,43 0,00

c) Abschreibungen Anscha�ungsnebenkosten -315.306,05 -197.802,39



 

ANHANG 
 

für das Geschäftsjahr 2022 
 

der 
 

HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach i. Isartal 

Amtsgericht München, HRA 110754 

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine geschlossene Spezial-AIF-Investmentkommanditgesell-
schaft, die den Vorschriften der §§ 149 ff. KAGB unterliegt. Die Gesellschaft hat daher für Rech-
nungslegung, Prüfung und Offenlegung die besonderen Vorschriften nach §§ 158 - 160 KAGB sowie 
die Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung der Rechnungslegung von Sondervermögen, 
Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaften sowie über die Bewertung 
der zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegenstände (KARBV) zu beachten. 

Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Rechtsform und der an ihr beteiligten nicht natürlichen Personen 
als persönlich haftende Gesellschafter gemäß § 264a Abs. 1 HGB verpflichtet, die Vorschriften für 
Kapitalgesellschaften & Co. anzuwenden. 

Hinsichtlich ihrer Größenmerkmale und unter Berücksichtigung von § 267a Abs. 3 Nr. 1 HGB ist die 
Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft und Co. im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB i. V. m. § 264a 
HGB. 

Die Gesellschaft wendet für die Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung die 
Gliederungsvorschriften der §§ 21 und 22 KARBV an. 

Für die Aufstellung des Anhangs wird § 25 KARBV beachtet. 

Aufgrund der Vorschriften des KAGB erstellt die Gesellschaft einen Lagebericht nach § 289 HGB mit 
den besonderen Angaben nach § 23 Abs. 3 und 4 KARBV. Der Bericht über die Risiken und Chancen 
der künftigen Entwicklung gemäß § 289 Abs. 1 S. 4 HGB entfällt, da die Gesellschaft aufgrund der 
Verwaltung durch eine externe Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) nicht über Investmentbe-
triebsvermögen verfügt. Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft geben aufgrund der Bestimmung 
des § 158 i.V.m. § 135 Abs. 1 Nr. 3 KAGB einen sog. Bilanzeid nach § 264 Abs. 2 S. 3 bzw. § 289 
Abs. 1 S. 5 HGB ab. 

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (vgl. auch §§ 26 ff. KARBV) 

Die Vermögensgegenstände werden nach § 28 Abs. 1 KARBV zum Verkehrswert angesetzt. Der 
Verkehrswert der Immobilie wird gemäß den Regelungen des § 30 Abs. 1 KARBV durch ein Ertrags-
wertverfahren ermittelt, dass die individuellen technischen Merkmale und weitere Paramater wie z.B. 
den Restwert des Objekts und den entsprechend adäquaten Diskontierungssatz berücksichtigt. Mit 
der Ermittlung des Verkehrswertes zum Bilanzstichtag wurde ein den Vorschriften des § 216 Abs. 2 
KAGB entsprechender externer Bewerter beauftragt. Der von dem externen Bewerter ermittelte Ver-
kehrswert wurde von der Kapitalverwaltungsgesellschaft überprüft. 

Die Anschaffungsnebenkosten werden gem. § 271 Abs. 1 Nr. 2 KAGB linear über zehn Jahre abge-
schrieben. 

Das Bankguthaben wird nach § 29 Abs. 2 KARBV zum Nennbetrag bilanziert. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. 

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite werden gem.§250 (1) HGB für Aufwand nach dem 
Abschlussstichtag gebildet. 

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Er-
füllungsbetrag angesetzt.  



 

Die Verbindlichkeiten werden gemäß § 29 Abs. 3 KARBV mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz 

Beim Sachanlagevermögen wurden Kaufpreisanpassungen aufgrund von Mietgaranien (959,4 TEuro) 
sowie Abschreibungen aufgrund der Wertanpassung an den Verkehrswert (2.040,6 TEuro) 
vorgenommen. 

Die Anschaffungsnebenkosten betragen 3.153.375,74 Euro (3,97% des Kaufpreises). Davon betreffen 
2.835.888,79 Euro Gebühren und Steuern sowie 301.133,86 Euro sonstige Kosten. Im 
Berichtszeitraum wurden 513.108,44 Euro der Anschaffungsnebenkosten abgeschrieben; es verbleibt 
ein Betrag von 2.640.267,30 Euro. Der voraussichtlich verbleibende Abschreibungszeitraum beträgt 
8,42 Jahre. 

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Umsatzsteuererstattungsan-
sprüche aus 2022. 

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (332,6 TEuro) enthält einen Baukostenzuschuss, der über 
die Mietvertragslaufzeit linear aufgelöst wird. 

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Bewirtschaftungskosten (TEuro 275,0), Verwahr-
stellenvergütung für 2020 und 2022 (TEuro 38,3) sowie Jahresabschlussprüfungs- und Steuerbe-
ratungskosten für 2022 (TEuro 23,0). 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Verbindlichkeiten aus der Bewirt-
schaftung.  

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Sicherheitseinbehalten auf den Kauf-
preis (651,7 TEuro) sowie erhaltenen Anzahlungen auf Nebenkosten (555,0 TEuro) 

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Angaben im Zusammenhang mit den 
Verbindlichkeiten (Restlaufzeiten) in dem nachstehend dargestellten Verbindlichkeitenspiegel 
zusammengefasst: 

 

Die Kredite von Kreditinstituten sind im Wesentlichen durch die Eintragung einer erstrangigen 
Buchgrundschuld zu Gunsten der finanzierenden Bank in Höhe von insgesamt 43.000.000 Euro 
zuzüglich 18 % Jahreszinsen und 5 % Nebenleistung einmalig gesichert. Die Grundschuld ist in Höhe 
von 12.900.000 Euro vollstreckbar nach § 800 ZPO. Außerdem sind die Rechte und Ansprüche aus 
den Mietverträgen und der Mietgarantie abgetreten. 

Stand Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit

31.12.2022 bis 1 Jahr zwischen mehr als

1 und 5 Jahren 5 Jahre

Vorjahr Vorjahr Vorjahr

EUR EUR EUR EUR

Kredite

  von Kreditinstituten 43.016.810,14 231.810,14 1.290.000,00 41.495.000,00

43.000.000,00 0,00 1.182.500,00 41.817.500,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

 Aus anderen Lieferungen und Leistungen 15.993,93 15.993,93 0,00 0,00

32.328,56 32.328,56 0,00 0,00

sonstige Verbindlichkeiten

a) gegenüber Gesellschaftern 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00

6.257,01 6.257,01 0,00 0,00

 b) Andere 1.227.289,33 1.227.289,33 0,00 0,00

3.035.464,81 3.035.464,81 0,00 0,00

44.265.593,40 1.480.593,40 1.290.000,00 41.495.000,00

46.074.050,38 3.074.050,38 1.182.500,00 41.817.500,00



 

 
Darstellung der Kapitalkonten gemäß Regelung im Gesellschaftsvertrag nach § 25 Abs. 4 KARBV 
 

 
 
Die im Handelsregister eingetragenen Hafteinlagen der Kommanditisten betragen zum Bilanzstichtag 
485,6 TEuro. 

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 

Die sonstigen Aufwendungen enthalten, Rechtsberatungskosten (33,8 TEuro), Kosten für Werbung 
(16,9 TEuro) sowie Kosten für Gutachten (14,7 TEuro). 
 
Unter den nicht realisierten Gewinnen/Verlusten aus der Neubewertung werden die Wertanpassung 
der Immobilie an den Verkehrswert zum Bilanzstichtag und die Abschreibung der 
Anschaffungsnebenkosten ausgewiesen.  

V. Angaben gemäß § 101 Abs. 2 KAGB 

1. Gesamtkostenquote sowie erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung 
 

Die Gesamtkostenquote für das Geschäftsjahr 2022 beträgt 0,85 Prozent des durchschnittlichen 
Nettoinventarwerts der Investmentgesellschaft. 
 
Die Definition der Gesamtkostenquote umfasst die von der Investmentgesellschaft im Jahresverlauf 
getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Initialkosten, Bewirtschaftungs- sowie Finanzierungskosten 
und an Dritte gezahlte Zinsen). Die ausführliche und vollständige Darstellung und Erläuterung der mit 
dem Investmentvermögen verbundenen Kosten ist in § 7 der Anlagebedingungen enthalten. 
 
Eine erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung oder zusätzliche Verwaltungsvergütung für den Erwerb, 
die Veräußerung oder die Verwaltung von Vermögensgegenständen wurden im Geschäftsjahr nicht 
bezahlt. 
 
2. Pauschalvergütungen 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde eine im Rahmen von Projektverträgen vereinbarte pauschale 
Vergütungen i.S.v. § 101 Abs. 2 Nr. 2 KAGB i.H.v. 273.963,25 Euro (netto) durch die Gesellschaft an 
die KVG geleistet. 

 
3. Transaktionskosten 

Im Berichtsjahr fielen keine Transaktionskosten an. 
 

4. Rückvergütungen  
 

Rückvergütungen im Sinne von § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB sind der Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht 
zugeflossen. 
 
5. Ausgabeaufschläge 

 
Mit der Zeichnung der Kapitalanteile wurde ein Ausgabeaufschlag i.H.v. 109.440,00 Euro erhoben. 
 
6. Angaben nach § 134c IV AktG 
 
Der Vermögensverwalter handelt nicht im Auftrag eines institutionellen Anlegers. 

31.12.2022

EUR

1. Pflichteinlagekonto/Hafteinlage (Kapitalkonto I) 485.572,86

2. Pflichteinlage (Verrechnungskonto III) 46.371.947,88

3. Verlustvortragskontokonto IV/Gewinnvortragskonto V 590.179,02

davon nicht realisiertes Ergebnis 521.391,86

47.447.699,76



 

VI. Sonstige Pflichtangaben 

Angaben zur Anzahl der umlaufenden Anteile (§ 23 Abs. 3 i.V.m. § 23 Abs. 2 Nr. 4 KARBV) 

Die Anzahl der umlaufenden Kommanditanteile beträgt unter Berücksichtigung des Kommanditkapi-
tals und der Mindestbeteiligung von 1.000.000 Euro zum 31.12.2022 insgesamt 48,56 Anteile. 
 
 
Vergleichende Übersicht über die Wertentwicklung des Investmentanlagevermögens 
 

 
 
Verwendungsrechnung (gem. § 24 I KARBV) 
 

 
 
Entwicklungsrechnung für das Vermögen der Kommanditisten (gem. § 24 II KARBV) 
 

 
 
  

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR EUR

Vermögen 92.056.498,17 95.420.401,81 7.855.672,80

Schulden 44.608.798,41 46.237.273,32 4.700.504,66

Nettoinvestmentvermögen 47.447.699,76 49.183.128,49 3.155.168,14

Wert je Anteil 977.148,92 1.012.888,75

2022

EUR

1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.320.268,01

2. Gutschrift/Belastung auf Kapitalkonten -2.320.268,01

3. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00

2022

EUR

I. Wert des Eigenkapitals am Beginn des Geschäftsjahres 49.183.128,49

1. Entnahmen für das Vorjahr 1.699.765,26

2. Zwischenentnahmen 0,00

3. Mittelzufluss (netto)

a. Mittelzufluss aus Gesellschaftereintritten 0,00

b. Mittelabflüsse wegen Gesellschafteraustritten 0,00

47.483.363,23

4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres nach Verwendungsrechnung 2.320.268,01

5. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -2.355.931,48 

-35.663,47 

II. Wert des Eigenkapitals am Ende des Geschäftsjahres 47.447.699,76



 

Gesamtsumme von Vergütungen und Änderungen im Informationsdokument (§ 101 Abs. 3 KAGB) 
 
Bezüglich der Angaben gemäß § 101 Abs. 3 KAGB wird auf den Lagebericht verwiesen, 
 
Angaben nach Art. 7 der EU-Verordnung 2020/852 (Taxonomie VO) 
 
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien 
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Angaben gemäß § 300 KAGB 
 
1. Schwer liquidierbare Vermögensgegenstände 
 
Prozentsatz der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände, für die besondere Regeln gelten: 
0 Prozent 
 
2. Neue Regelungen zum Liquiditätsmanagement 

Im Berichtszeitraum ergaben sich keine Änderungen im Liquiditätsmanagement. 
 
3. Risikoprofil des AIF 

 
Mit der Investition in den AIF sind neben der Chance auf Auszahlungen auch Risiken verbunden. Bei 
dem AIF handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung an einer geschlossenen 
Investmentkommanditgesellschaft nach deutschem Recht. Aufgrund der Langfristigkeit der zu 
tätigenden Investition steht die wirtschaftliche Entwicklung des AIF nicht fest und kann nicht mit 
Sicherheit vorhergesagt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen 
gewünschten Anlageerfolg erreicht. Es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Kapitaleinlage 
nebst Ausgabeaufschlag. 
 

Individuelle Risiken aus der persönlichen Situation eines Anlegers können nicht dargestellt werden. 
Neben den im Informationsdokument beschriebenen Risiken können heute nicht vorhersehbare 
Ereignisse oder Entwicklungen den AIF bzw. die im AIF gehaltenen Vermögensgegenstände 
nachteilig beeinträchtigen. Alle einzeln dargestellten Risiken können auch kumuliert oder aber auch in 
einer besonders starken Ausprägung eintreten und dadurch die negativen Auswirkungen auf den AIF 
und somit auch auf den Anleger verstärken. 
 
Das Risikoprofil des AIF wird im Wesentlichen bestimmt durch Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, 
Gegenparteirisiken, operationelle und steuerliche Risiken. Die Investmentgesellschaft investiert 
aufgrund der Mieterstruktur der Immobilie nicht nach dem Grundsatz der Risikomischung gemäß 
§ 262 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 KAGB. Das ist nach § 262 II KAGB zulässig, wenn die Voraussetzungen des 
§ 262 II Nr 1 und Nr. 2 KAGB erfüllt sind, was vorliegend der Fall ist. Neben der Immobilie gibt es 
jedoch keine weiteren wesentlichen Vermögensgegenstände, welche mögliche Risiken im Zu-
sammenhang mit dem Anlageobjekt gegebenenfalls ausgleichen oder deren Intensität mindern 
könnten. Darüber hinaus bestehen Gesellschafterrisiken, die nicht im Rahmen eines Risikomanage-
mentsystems abgebildet werden können. 
 
Die relevanten gesetzlichen Limits wurden nicht überschritten. 
 
 
4. Eingesetzte Risikomanagementsysteme 
 
Das Risikocontrolling erfolgt durch von den operativen Bereichen hierarchisch und funktionell 
unabhängige Abteilungen auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien. Das Risikocontrolling 
umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess für die Erkennung, Bewertung 
und Überwachung von Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, Gegenpartei-/Kontrahenten- und operationellen 
Risiken als auch die Überwachung des Leverage. Es werden angemessene regelmäßige Stresstests 
durchgeführt, um mögliche Wertverluste zu ermitteln, die aufgrund ungewöhnlicher Änderungen der 
wertbestimmenden Parameter und bei außergewöhnlichen Ereignissen auftreten können. Zur 
Überwachung und Steuerung der Risiken setzt die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken ein 
angemessenes Limitsystem ein. 
 
Zum 05.11.2022 erfolgte die jährliche Aktualisierung des Risikomanagementhandbuches. 



 

 
5. Änderungen des maximalen Umfangs von Leverage 
 
Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen des maximalen Umfangs des Leverage gegeben. 
Die Gesellschaft hat kein Bankdarlehen aufgenommen. 
 

 
6. Gesamthöhe des Leverage 
 
Leverage-Umfang nach der Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß: 3,00 
Tatsächlicher Leverage-Umfang nach der Brutto-Methode: 1,7 
 
Leverage-Umfang nach der Commitment-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß: 
3,00 
Tatsächlicher Leverage-Umfang nach der Commitment-Methode: 1,91 

 
7. Änderungen in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle 

 
Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle gegeben. 
 
8. Angaben zu den Vermögensgegenständen (§ 25 Abs. 5 Nr. 1 KARBV; § 148 Abs. 2 KAGB i. V. m. 

§ 158 KAGB) 
 
Die HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (vormals: EBENUS Verwaltungs-
gesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG) hat mit notariellem Kaufvertrag vom 28.05.2020 das 
Anlageobjekt „Weitblick 1.7“ erworben. Die Kaufpreiszahlung und somit Übergang von Besitz, Nutzen 
und Lasten erfolgt am 01.05.2021. 
 
Die von der Weitblick 1.7 GmbH & Co. KG zu errichtende Büroimmobilie in der Karl-Drais-Straße 4 in 
86159 Augsburg mit einer Grundstücksgröße von rund 8.840 m² wurde im April 2021 fertiggestellt. Der 
Gebäudekomplex verfügt über 8 Geschosse, wovon sich 6 Geschosse (Erdgeschoss und 5 
Obergeschosse) oberirdisch und die übrigen 2 Geschosse (1. - 2.-UG) unterirdisch befinden. Vor den 
stirnseitigen Fassaden im 4. OG liegen Dachterrassen, die übrigen Dachflächen werden vollflächig 
extensiv begrünt. Oberhalb der südlichen Dachterrasse gibt es einen zusätzlichen Balkon. Der Zugang 
zu den Dachflächen erfolgt über die stirnseitigen Fassaden im 4.OG. Das Bürogebäude verfügt über 
rund 17.848 m² Gesamtmietfläche, unterteilt in rd. 14.986 m² Bürofläche, ca. 1.492 m² Gastronomie- 
und Konferenzfläche, rd. 864 m² KiTa-Fläche, ca. 506 m² Archivfläche sowie 316 Tiefgaragen- und 7 
Außenstellplätze. Durch die flexible Aufteilung der große Nutzungseinheiten ist eine vielseitige 
Aufteilung der Büroeinheiten möglich. Das Objekt befindet sich im “Innovationspark Augsburg”, eines 
der aktuell größten Wirtschaftsförderungsprojekte Europas, im Süden von Augsburg. Unweit des 
Gebäudes befindet sich die Auffahrt zur B 17 von der das Objekt deutlich sichtbar ist, sowie die 
Tramstation "Fußballarena“. Dies ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit der Innenstadt und der A 8 
im Norden In unmittelbarer Nähe des Standortes befindet sich die Messe, die Universität Augsburg 
sowie das Fußballstadion. 
 
Die Büroimmobilie ist zum 31. Dezember 2022 zu rund 97 % an Mieter aus dem Bereich der Forschung 
und Entwicklung und dem IT-Sektor vermietet. Bei der vakanten Fläche handelt es sich um 
freigewordene Bürofläche des Mieters e.less.  
 
Die durchschnittliche WALT des Objektes liegt zum 31. Dezember 2022 bei 9,65 Jahren. Die 
Übergabe der Mietflächen begann ab 30.03.2021.  
 
Weitere Angaben: 

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. 

Geschäftsführender Kommanditist zum Bilanzstichtag ist die EDITIO Verwaltungsgesellschaft mbH, 
Pullach i. Isartal, deren gezeichnetes Kapital 25.000 Euro beträgt. Die Gesellschaft ist am Vermögen 
der Gesellschaft mit einer Einlage i.H.v. 5.000 Euro beteiligt.  

 





 
 

Lagebericht 
 

für das Geschäftsjahr 2022 
 

der 
 

HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG  
 

Pullach im Isartal 
 

I. Grundlagen des Unternehmens 

1) Geschäftstätigkeit 

Die HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (vormals: EBENUS Verwaltungsge-
sellschaft mbH & Co. Vermietungs KG) hat mit notariellem Kaufvertrag vom 28.05.2020 das Anlageob-
jekt „Weitblick 1.7“ erworben. Die Kaufpreiszahlung und somit Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten 
erfolgte am 01.05.2021. 

Die von der Weitblick 1.7 GmbH & Co. KG errichtete Büroimmobilie in der Karl-Drais-Straße 4 in 86159 
Augsburg mit einer Grundstücksgröße von rund 8.840 m² wurde im April 2021 fertiggestellt. Der Gebäu-
dekomplex verfügt über 8 Geschosse, wovon sich 6 Geschosse (Erdgeschoss und 5 Obergeschosse) 
oberirdisch und die übrigen 2 Geschosse (1. - 2.-UG) unterirdisch befinden. Vor den stirnseitigen Fas-
saden im 4. OG liegen Dachterrassen, die übrigen Dachflächen werden vollflächig extensiv begrünt. 
Oberhalb der südlichen Dachterrasse gibt es einen zusätzlichen Balkon. Der Zugang zu den Dachflä-
chen erfolgt über die stirnseitigen Fassaden im 4.OG. Das Bürogebäude verfügt über rund 17.826 m² 
Gesamtmietfläche, unterteilt in rd. 14.612 m² Bürofläche, ca. 1.844 m² Gastronomie- und Konferenzflä-
che, rd. 864 m² KiTa-Fläche, ca. 506 m² Archivfläche sowie 316 Tiefgaragen- und 7 Außenstellplätze. 
Durch die flexible Aufteilung der großen Nutzungseinheiten ist eine vielseitige Aufteilung der Büroein-
heiten möglich. Das Objekt befindet sich im “Innovationspark Augsburg”, eines der aktuell größten Wirt-
schaftsförderungsprojekte Europas, im Süden von Augsburg. Unweit des Gebäudes befindet sich die 
Auffahrt zur B 17 von der das Objekt deutlich sichtbar ist, sowie die Tramstation "Fußballarena“. Dies 
ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit der Innenstadt und der A 8 im Norden In unmittelbarer Nähe des 
Standortes befindet sich die Messe, die Universität Augsburg sowie das Fußballstadion. 

Die Büroimmobilie ist zum 31. Dezember 2022 zu rund 97 % an Mieter aus dem Bereich der Forschung 
und Entwicklung und dem IT-Sektor vermietet. Die durchschnittliche WALT des Objektes liegt zum 31. 
Dezember 2022 bei 9,65 Jahren. Die Übergabe der Mietflächen begann ab 30.03.2021. Mit Ablauf der 
Grundlaufzeit der Gesellschaft per 30.04.2031 soll die Büroimmobilie planmäßig direkt oder indirekt ver-
äußert werden. 

Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft wurde mit Datum vom 18.09.2020 gemäß den Vorschriften 
des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) erstellt und unterzeichnet. Die Gesellschaft hat mit Schreiben 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 22.09.2020 die Genehmigung für die 
Auswahl der State Street Bank International GmbH als Verwahrstelle sowie die Genehmigung zur Ver-
wendung der Anlagebedingungen des geschlossenen inländischen Spezial-AIF erhalten. 

Die Gesellschaft hat mit Schreiben der BaFin vom 22.09.2020 die Erlaubnis für den Vertrieb von Anteilen 
an dem geschlossenen inländischen Spezial-AIF erhalten. 

2) Angaben zur externen Kapitalverwaltungsgesellschaft (§ 23 Abs. 3 i.V.m. § 23 Abs. 2 Nr. 5 KARBV 
sowie § 101 Abs. 2 Nr. 2 - 4, Abs. 3 KAGB) 

Als Verwalter der Investmentgesellschaft ist die HANNOVER LEASING Investment GmbH („HLI GmbH“) 
bestellt. Zwischen der Gesellschaft, der HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
wurde am 18.09.2020 ein KVG-Bestellungsvertrag mit folgenden Konditionen geschlossen: 



 
 

a) Dauer 
 
Der KVG-Bestellungsvertrag beginnt aufschiebend bedingt durch die Genehmigung der Anla-
gebedingungen der Investmentgesellschaft gemäß § 267 KAGB und endet mit der Vollbeendi-
gung der Investmentgesellschaft durch Löschung im Handelsregister gemäß den Bestimmun-
gen des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft. 
 

b) Kündigungsrechte 
 

 Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Jede Partei kann außerordentlich mit einer an-
gemessenen Kündigungsfrist kündigen. Darüber hinaus ist die Kündigung im Bundesanzeiger 
sowie im Jahresbericht oder Halbjahresbericht der Investmentgesellschaft bekanntzumachen. 
Zusätzlich sind die Anleger unverzüglich über die Kündigung mittels eines dauerhaften Daten-
trägers im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 8 KAGB zu informieren. 

 
c) Umfang der Verwaltungstätigkeit 

 
Die HLI GmbH übernimmt hinsichtlich der Anlageobjekte insbesondere die nachstehend aufge-
führten Aufgaben, wobei die Aufzählung keine Einschränkung des gesetzlichen Auftrags an die 
HLI GmbH darstellt: 
 
 Aufgaben der HLI GmbH im Zusammenhang der Portfolioverwaltung der Investmentgesell-

schaft: 

kaufmännische Verwaltung der Anlageobjekte oder Auswahl, Beauftragung, Steuerung und 
Koordinierung einer kaufmännischen Verwaltung; laufende vermieterseitige Betreuung der 
Mietverhältnisse; Koordination der Mietflächenvermarktung; 

 Aufgaben der HLI GmbH im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlageobjekte: über die 
kaufmännische Verwaltung der Anlageobjekte im Sinne des oben stehenden Absatzes hin-
ausgehende Betreuung der Anlageobjekte oder Auswahl eines oder mehrerer Hausverwal-
ter/Gebäudemanager sowie Verhandlung und Abschluss von Geschäftsbesorgungsverträ-
gen mit den Gebäudemanagern; laufende Geschäfte während der Betriebsphase; Ge-
schäfte bei besonderem Anlass, z. B. Kontrolle der Auswahl, Beauftragung und Koordinie-
rung von geeigneten Unternehmen oder Personen durch einen Gebäudemanager mit der 
Planung, Ausführung, Überwachung und Koordinierung erforderlich werdender Instandset-
zungsmaßnahmen sowie Neubau- und Umbaumaßnahmen und Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs mit diesen Unternehmen oder Personen; Abwicklung von Versicherungsfällen; 

 Aufgaben der HLI GmbH im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des 
Verkaufs der Anlageobjekte im Rahmen eines Asset Deals: Beauftragung von Maklern mit 
einer Vermittlung von Käufern, Führen von Verhandlungen mit Kaufinteressenten 

 Die HLI GmbH übernimmt ferner die weiteren ihr durch das KAGB bzw. nach Auffassung 
der BaFin zugewiesenen Aufgaben, sofern insoweit kein gesonderter Vertrag zwischen der 
Investmentgesellschaft und der HLI GmbH besteht. Die HLI GmbH übernimmt weiterhin 
Aufgaben im Sinne von Anhang I Nr. 2 der AIFM-Richtlinie. 

 
d) Haftungsregelungen 

 
Die HLI GmbH haftet bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben,  
Körper oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Vorschriften. Die HLI GmbH haftet für leichte 
Fahrlässigkeit, wenn sie eine Vertragspflicht verletzt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Ver-
tragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung die Investmentgesellschaft regelmäßig ver-
trauen darf (sog. „Kardinalpflichten“). In diesen Fällen ist die Haftung der HLI GmbH auf typische 
und vorhersehbare Schäden beschränkt. In allen anderen Fällen haftet die HLI GmbH nicht für 
leichte Fahrlässigkeit.  



 
 

e) Auslagerung einzelner Tätigkeiten 
 
Bei der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Bestellungsvertrag kann sich die HLI GmbH der Dienst-
leistungen Dritter bedienen, soweit dies nach geltendem Recht, insbesondere nach § 36 KAGB, 
zulässig ist. Im Fall der Auslagerung hat die HLI GmbH sicherzustellen, dass die vertraglichen 
Pflichten in Bezug auf die ausgelagerten Tätigkeiten dem Dritten in gleicher Weise auferlegt 
werden, und überwacht deren Einhaltung durch den Dritten.  
 

f) Angaben zur Umsetzung der Anlageverwaltung durch die HLI GmbH 

Die Anlagebedingungen wurden am 22.09.2020 durch die BaFin genehmigt und die HLI GmbH 
erbringt seit ihrer Bestellung sämtliche durch das KAGB vorgegebenen und die vertraglich ver-
einbarten Leistungen.  
 
Weiterhin hat die HLI GmbH mit der Gesellschaft Verträge über die Fondskonzeption, die Ver-
kaufsprospektherausgabe, die Platzierungsgarantie sowie die Fremdkapitalvermittlung ge-
schlossen. Die Gebühren der HLI GmbH aus den vorgenannten Verträgen belaufen auf insge-
samt rund 1,41 Mio. Euro (zuzüglich etwaiger Umsatzsteuer). 
 
Für die Besorgung der laufenden Geschäfte erhält die HLI GmbH von der  
Gesellschaft eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,63 % des durchschnittlichen Netto-
inventarwertes der Investmentgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr. Für den Zeitraum von 
nicht mehr als 12 Monaten ab Auflegung des Investmentvermögens wurde eine feste Mindest-
vergütung vereinbart. Diese beträgt mindestens 250.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. 
 

II. Tätigkeitsbericht nach § 8 KARBV 

 
1) Tätigkeit der KVG 
 
Die Tätigkeit der HLI GmbH umfasst die Konzeption, den Vertrieb und die Verwaltung von geschlosse-
nen Alternativen Investmentfonds (AIF), die nach Inkrafttreten des KAGB am 22.07.2013 aufgelegt wur-
den. 
 
Mit Bestellungsvertrag vom 18.09.2020 wurde die HLI GmbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft der HL 
Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG bestellt. Die HLI GmbH übernimmt die 
Anlage und Verwaltung des Kommanditanlagevermögens als externe AIF-Kapi-
talverwaltungsgesellschaft. Als solche obliegen ihr die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement. 
Die HLI GmbH übernimmt ferner die im Bestellungsvertrag im Einzelnen genannten anderen Aufgaben 
im Sinne von Anhang I Nr. 2 der Richtlinie 2011/61/EU (AIFM-Richtlinie). 

2) Anlageziele und Anlagepolitik 

Die Anlageziele und die Anlagepolitik zur Erreichung der Ziele ergeben sich für die HL Invest Augsburg 
GmbH & Co. geschlossene Investment-KG aus dem Gesellschaftsvertrag, den von der BaFin geneh-
migten Anlagebedingungen sowie den weiteren wesentlichen Verträgen, die zum Erwerb, der Vermie-
tung und der Finanzierung des Investmentanlagevermögens geschlossen wurden. Nach der Haltephase 
von mindestens 10 Jahren soll das Anlageobjekt veräußert werden.  



 
 

3) Auslagerungen 

 a) Gruppeninterne Auslagerungen 
  
Die zwischen der KVG und der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, Pullach im Isartal am 
04.07.2014 geschlossenen Auslagerungsverträge zur Übertragung von Verwaltungsfunktionen, 
welche die folgenden wesentlichen Pflichten umfassten: 
 
 Übernahme der Internen Revision gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 7 KAGB 

 Bereitstellung der IT-Organisation 

 Übernahme der Investorenbetreuung 

 Stellvertretung Zentrale Stelle und Stellvertretung Compliance 

wurden mit Wirkung zum 31.05.2022 beendet. Mit der Beendigung erbringt die HANNOVER 
LEASING Investment GmbH (KVG) diese bis dahin ausgelagerten Tätigkeiten selbst oder durch 
Personalgestellung. 

 
 b) Außerhalb der Hannover Leasing Gruppe wurden folgende Funktionen durch die KVG ausgelagert: 

 
 Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten 
     Die HLI GmbH hat die Funktion des Datenschutzbeauftragten auf einen hierfür spezialisier-

ten Dienstleister ausgelagert. Die Funktion des Datenschutzbeauftragten hat Herr Richard 
Laqua von der eyeDsec Information Security GmbH, Bayreuth, übernommen.  

 
 Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement 

Die HLI GmbH hat das kaufmännische und technische Gebäudemanagement mit Wirkung zum 
01.05.2021 an PropCom GmbH, Augsburg, ausgelagert. Mit Nachtrag 1 zum Property Management 
Vertrag über das kaufmännische Gebäudemanagement vom 10.02.2023 wurde der Property Manage-
ment Vertrag zum 31.03.2023 beendet. Ein neuer Vertrag über das kaufmännische Gebäudemanage-
ment wurde mit der BNP Paribas Real Estate Property Management GmbH („BNP“) am 
16.06.2023/22.06.2023 geschlossen. Für die Übergangszeit wurde am 26.01.2023 eine vorläufige Ver-
einbarung mit BNP geschlossen, wonach ab 01.02.2023 die vorübergehende Verwaltung des Objekts 
vereinbart wurde. 

 

III.  Wirtschaftsbericht 

1) Entwicklung der Branche 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Augsburg ist nach München und Nürnberg die drittgrößte Stadt in Bayern. Die Stadt liegt zwischen 
Stuttgart und München direkt an der A8 und ist Haltepunkt für mehrere ICE-Linien. Die nächstgelegenen 
internationalen Flughäfen befinden sich in München und Memmingen. Augsburg gehört zur Metropol-
region München und verfügt als wichtiger Bildungsstandort über ein Universitätsklinikum. 

Augsburgs Stadtkern hat viele historische Gebäude, welche unter anderem an die Zeit der Fugger er-
innern und die Stadt touristisch attraktiv machen. Als ursprüngliche Hochburg der Textilindustrie und 
ehemals wichtiger Militärstandort wird Augsburg und sein Grundstücksmarkt von der Umwidmung alter 
Industrieareale (z.B. Textilviertel, Kammgarnspinnerei, Hasenbräu Areal) und ehemaliger Militärareale 
(z.B. Reese Kaserne, Sheridan Kaserne) bis heute geprägt. Die Stadt durchläuft derzeit außerdem 
mehrere städtebauliche und verkehrspolitische Projekte, welche unter dem Namen "Projekt Augsburg 
City" zusammengefasst werden. Darunter fällt auch die Sanierung des Hauptbahnhofs mit der Einfüh-
rung einer neuen Straßenbahnlinie. Auch werden derzeit einige Neubau-Entwicklungsareale auch au-
ßerhalb des Stadtzentrums umgesetzt, wie z.B. der Innovationspark Augsburg oder der Sanddornpark. 



 
 

Während Augsburg bis 2010 noch ein durchschnittliches, mit den übrigen C-Städten vergleichbares 
Einwohnerwachstum vorzuweisen hatte, ist die Wachstumsrate seit 2011 überdurchschnittlich. Auch 
im überregionalen Vergleich und im Vergleich mit ausgewählten RIWIS-Städten (Ingolstadt, Ulm, 
Nürnberg) fällt der relative Einwohnerzuwachs in Augsburg hoch aus. Ausschlaggebend für die po-
sitive Einwohnerentwicklung sind seit vielen Jahren und seit 2011 zunehmend Wanderungsgewinne, 
der natürliche Bevölkerungssaldo fällt dagegen seit geraumer Zeit negativ aus. Augsburg wird in den 
kommenden Jahren nach der aktuellen Einwohnerprognose und im überregionalen Vergleich sowie 
im Vergleich mit den anderen C-Städten auch weiter überdurchschnittlich an Bevölkerung gewinnen. 
Im Landesvergleich weist Augsburg als Universitätsstadt einen höheren Anteil von Ein- und Zwei-
Personenhaushalten sowie Einwohnern bis 30 Jahren auf. Im WS 2021/22 belief sich die Zahl an 
Studierenden auf rd. 27.000. Mit der Fertigstellung der medizinischen Fakultät der Universität Augs-
burg, die in der Endausbaustufe (ca. 10 Jahre) allein 1.500 neue Studierende für die Medizinische 
Fakultät bringt, ist langfristig mit steigenden Studierendenzahlen zu rechnen. Dazu kommen 100 
Professoren und 400 wissenschaftliche Mitarbeiter. Zusätzlich werden Tausende Beschäftigte im 
Gesundheitssektor erwartet. 
 
Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Augsburg zeigte in der Vergangenheit eine 
konstant positive Entwicklung, die aber im bundesweiten sowie regionalen Vergleich noch als mo-
derat einzustufen war. Durch die Corona-Pandemie erhielt dieser Trend 2020 einen Dämpfer und 
Augsburg musste leichte Rückgänge verbuchen. Bereits 2021 konnte bereits wieder ein leichtes 
Plus verzeichnet werden; das Vor-Corona-Niveau wird aber noch leicht unterschritten. 2020 stieg 
die Arbeitslosenquote - u.a. bedingt durch Stellenabbau bei Unternehmen wie Fujitsu oder dem Au-
tomobilzulieferer Wafa - wieder an. Diese Entwicklung wurde durch die Corona-Pandemie verstärkt, 
sodass die Marke von 6 % wieder überschritten wurde. 2021 und 2022 konnte die Arbeitslosenquote 
wieder sukzessive in Richtung 5 % reduziert werden. Insgesamt liegt die Arbeitslosenquote unter-
halb des Durchschnittsniveaus der C-Städte, aber erkennbar über dem bayernweiten Durchschnitt. 
Trotz des laufenden wirtschaftlichen Wandels in der Stadt und einem hohen Anteil des Dienstleis-
tungsgewerbes von über 70 % an der Bruttowertschöpfung liegt die Bürobeschäftigtenquote in Augs-
burg unter dem Mittel der C-Städte, näherte sich diesem aber in der jüngeren Vergangenheit etwas 
an. 

 

Büromarkt Augsburg/ Innovationspark: 

Der Augsburger Büromarkt zeigt in der jüngeren Vergangenheit eine Dynamisierung des Marktge-
schehens. Die Fuggerstadt positioniert sich als interessanter Standort für Eigennutzer und Unter-
nehmen aus dem High-Tech-Bereich und wirbt mit der großen Flächenverfügbarkeit, die sich aus 
der Umstrukturierung von Kasernenarealen oder neu entstehenden Bürozentren ergibt. Beispielhaft 
kann der Augsburg Innovationspark angeführt werden. Das großflächige Entwicklungsareal mit ca. 
66 Hektar befindet sich südlich des Augsburger Zentrums unmittelbar an der Bundesstraße 17. Das 
Projekt wurde von der Stadt Augsburg und dem Freistaat Bayern zur Stärkung des Standortes Augs-
burg im Bereich Hochtechnologie, zur Schaffung von Erweiterungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
für die Universität sowie zur Sicherung einer wirksamen Vernetzung zwischen Universität, For-
schungseinrichtungen und Unternehmen ins Leben gerufen. Im Fokus stehen dabei die Zukunfts-
technologien wie Faserverbund, Mechatronik und Automation, IT und Umwelt, Industrie 4.0, etc. Mit 
dem Multifunktionsgebäude Q40 und dem Büroobjekt Weitblick 1.7 wurden die ersten privatwirt-
schaftlichen Projekte umgesetzt. Weitere Projekte stehen in den Startlöchern und sollten bei ent-
sprechender Vorvermietungsquote final angestoßen werden. 
 
Die gute Nachfragesituation verbunden mit einer moderaten, zuletzt jedoch zunehmenden Neu-
bautätigkeit führte standortunabhängig zu steigenden Mieten. Die Augsburger Spitzenmiete liegt 
mittlerweile bei über 18 Euro/qm MFG und damit über dem Mittel der C-Städte. Nachhaltig erzielbar 
ist sie bei modernen Objekten in der City. Hier liegt die Höchstmiete bereits über 20 Euro/qm. In den 
als Bürozentren klassifizierten Lagen wie dem Augsburg Innovationspark oder dem Sheridan Park 
liegt die Spitzenmiete mittlerweile erkennbar über der Marke von 16 Euro/qm MFG. 
 
Der Flächenneuzugang kann durch einzelne Projekte deutlich nach oben ausschlagen, insbeson-
dere wenn großvolumige Eigennutzungen (bspw. durch KUKA im Jahr 2015) realisiert werden. In 
der Regel wird der Augsburger Büromarkt bedarfsorientiert weiterentwickelt. Der 



 
 

Büroflächenleerstand hat sich nach einem deutlichen Anstieg in 2014 sukzessive verringert und be-
findet sich im Bereich einer gesunden Angebotsreserve. 

 
In der im Vergleich zum Durchschnitt der C-Städte niedrigen Bürobeschäftigtenquote spiegelt sich 
die noch stark industriell geprägte Wirtschaftsstruktur Augsburgs wider. Die durch die Corona-Pan-
demie ausgelöste Rezession zeigt sich in erster Linie in etwas nachlassender Flächennachfrage, 
die aber typisch für Krisenzeiten ist. Insgesamt präsentierte sich der Augsburger Büromarkt auch im 
Pandemieumfeld robust, was sich in weitgehend stabilen Rahmenkennziffern widerspiegelt. 

 
 

 
 
Quellen: Marktüberblick Augsburg - Bulwiengesa 2023; Rohdaten Augsburg - Bulwiengesa 2023 

2) Geschäftsverlauf 

Das Geschäftsjahr 2022 verlief wie folgt: Am 20.09.2022 konnte die Kantinenfläche (rd. 560 qm) zu 8,50 
EUR/qm an einen renommierten Caterer vermietet werden. Es handelt sich um einen Staffelmietvertrag, 
wobei sich die Miete ab Erreichen eines gewissen jährlichen Umsatzes automatisch erhöht. Der Miet-
vertrag wurde für 10 Jahre bis November 2032 geschlossen. Der Kantinenbetreiber erhielt einen Aus-
baukostenzuschuss von 340 TEUR von dem Vermieter. 
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Dem Mieter e.less wurde aufgrund ausstehender Mietforderungen mit Schreiben vom 26.08.2022 fristlos 
gekündigt. Da die Flächen nicht wie gefordert zurückgegeben wurden hat die Investmentgesellschaft 
Räumungsklage eingereicht. Per 31.12.2022 beliefen sich die Mietaußenstände auf rd. 150 TEUR. Die 
Flächenrückgabe durch e.less erfolgte Anfang 2023. Die Nachvermietungsaktivitäten dieser Mietfläche 
haben begonnen. 

     Der Betreiber der KiTa hatte zum Berichtsstichtag Zahlungsausstände von rd. 60 TEUR. Zusätzlich wurde 
ihm im Februar 2023 die Betriebserlaubnis entzogen. Erfreulicherweise konnte ab 01.04.2023 eine naht-
lose Anschlussvermietung mit einem neuen Betreiber abgeschlossen werden. Der Vertrag wurde für 15 
Jahre bis März 2038 zu gleichen Konditionen wie mit dem Vorbetreiber geschlossen. Die Investmentge-
sellschaft befindet sich in intensiven Verhandlungen mit dem ursprünglichen KiTa Betreiber, um eine 
Einigung für Mietausstände zu erzielen. 

 Das Objekt ist zum Berichtsstichtag zu 97 % vermietet.  
 
 Aufgrund mangelhafter vertraglicher Leistungen des bisherigen Propertymanagements, u.a. bei Mietin-

dexierungen, hat man sich Anfang des Jahres 2023 entschlossen, das bestehende PM auszutauschen 
und durch BNP zu ersetzen. Die Aufarbeitung der diversen Themen erfolgt derzeit. 

 
      

Im Laufe des Geschäftsjahres wurde festgestellt, dass im Bereich der Hautechnik, insb. bei der Gebäu-
dekühlung und Heizung, Unterversorgungen von einzelnen Räumlichkeiten bei einzelnen Mietern auf-
traten. Die Investmentgesellschaft hat mit Drees & Sommer am 10.03.2023 einen Vertrag über Mängel- 
und Gewährleistungsmanagement abgeschlossen, um die Unterversorgungen zu bewerten und die Ab-
arbeitung zu beschleunigen.  

 
      
 
 Die Investmentgesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2022 Nettomieteinahmen in Höhe von rd. 3,2 Mio. 

Euro zzgl. Erstvermietungsgarantie für die Kompensation der Leerstände und der mietfreien Zeiten im 
Geschäftsjahr. Mit Stand 31.12.2022 waren rund 97 % der Büroflächen vermietet. 

 
 Aufgrund der Mietaußenstände, der Themen mit der bisherigen kaufmännischen Verwaltung und der 

Themen im Bereich der Haustechnik wurde für das Jahr 2022 eine verringerte Auszahlung an die In-
vestoren in Höhe von 3 % vorgenommen (Prognose: 5,4 %) und die Liquiditätsreserve der Gesellschaft 
vorsorglich aufgestockt. 

   
3) Wert des Eigenkapitals 
 

Jahr Eigenkapital in EUR 
umlaufende 

Anteile1 
rechnerischer Anteils-

wert in EUR1 

31.12.2020 3.155.168,14   

31.12.2021 49.183.128,49 48,56 
   
                  1.012.888,75 

31.12.2022 47.447.669,76 48,56 977.148,92 
 

1) Das Eigenkapital sowie der rechnerische Anteilwert zum 31.12.2021 berücksichtigt neben dem einbezahlten Kapital auch die 
durch den Platzierungsgaranten übernommene Platzierungsgarantie. 

 

4) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch das Mietobjekt 
(Erträge aus Sachwerten) und dessen Refinanzierung (Zins- und Tilgungsaufwendungen) bestimmt. 

Das Emissionskapital in Höhe von 43,648 Mio. Euro war zum 31.12.2021 voll platziert. 



 
 

Der Gesamtkaufpreis zzgl. Anschaffungsnebenkosten in Höhe von 82,3 Mio. Euro wurde aus einem 
langfristigen Darlehen über 43,0 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 30.04.2031 sowie dem durch die Ge-
sellschafter eingezahlten Kommanditkapital finanziert. 

Der Zinssatz inklusiver Kreditmarge für das langfristige Darlehen beträgt 1,24 Prozent p. a. und ist für 
die gesamte Laufzeit fest vereinbart. Das Darlehen ist bis zum 30.04.2023 tilgungsfrei. Danach erfolgt 
die Tilgung in monatlich gleichbleibenden Raten. 

Das Ergebnis des Geschäftsjahres beläuft sich auf -35,7 TEUR. Dem realisierten Ergebnis von 2.320,3 
TEUR stehen Zeitwertänderungen insbes. aus Neubewertung i.H.v. -2.355,9 TEUR gegenüber.  

Zum 31. Dezember 2022 verfügt die Investmentgesellschaft über eine Liquiditätsreserve in Höhe von 
rund 912 TEUR. Hierin enthalten sind als Forderungen eingestellte Mietaußenstände. 

IV. Angabe nach § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB 

Die Pflichteinlagen der Gesellschafter betragen 48.557.286 Euro, das davon einbezahlte Kommandit-
kapital beträgt 43.648.000 Euro. 

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2022 sind keine wesentlichen Änderungen der im Informationsdoku-
ment aufgeführten Informationen eingetreten. 

 

V. Risikobericht 

Die HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist in das Risikomanagement der 
KVG eingebunden. In diesem Rahmen werden die Anforderungen des KAGB an das Risikomanage-
ment umsetzt. Die Risikostrategie für die HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-
KG, die die Geschäftsstrategie konkretisiert, wird in regelmäßigen Abständen überprüft und ggf. ange-
passt. 

Die HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist verschiedenen Risiken ausge-
setzt. Es gibt keine weiteren wesentlichen Vermögensgegenstände, welche mögliche Risiken im Zu-
sammenhang mit dem Anlageobjekt ggf. ausgleichen oder deren Intensität mindern könnte. Nachfol-
gende wesentliche Risiken – einzeln oder kumulativ - können die Wertentwicklung der HL Invest Augs-
burg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG und damit das Ergebnis der Anleger beeinflussen: 

 Das Adressenausfallrisiko, das in der Gefahr des teilweisen oder vollständigen Ausfalls vertraglich 
vereinbarter Zahlungen besteht; 

 

 Das Marktpreisrisiko, das in der Möglichkeit der negativen Wertveränderung auf Grund von 
 unerwarteten Veränderungen der prognostizierten Marktparameter besteht; 

 

 Das Liquiditätsrisiko, dass gegenwärtigen oder künftigen Zahlungsverpflichtungen nicht vollständig 
oder zeitgerecht nachgekommen werden kann; 

Das Marktpreisrisiko drückt sich insbesondere darin aus, dass die erzielten Mieteinnahmen und der 
erzielbare Verkaufspreis für die Immobilie unter den Prognosewerten liegen können. Zusätzlich können 
höhere Ausgaben anfallen als kalkuliert. Im Rahmen des Risikomanagements der HLI GmbH werden 
die Mieteinnahmen und Ausgabenpositionen der Investmentgesellschaft über Soll-Ist-Vergleiche regel-
mäßig überwacht. 

Ein Marktpreisrisiko in Form von Wechselkursrisiken besteht nicht, da die Investitionen der Gesell-
schaft, die Mieteinnahmen und die Kosten während der Laufzeit, ein möglicher Verwertungserlös sowie 
die Zahlungen für die Fremdfinanzierung in Euro erfolgen. 

Die HLI GmbH verfügt für die HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG über ein 
angemessenes Liquiditätsmanagementsystem. Darin sind Grundsätze, Mittel und Verfahren festgelegt, 



 
 

die die Bestimmung und Einhaltung der festgelegten Limits sowie die Koordination des kurz- und mit-
telfristigen Liquiditätsbedarfes zur Schaffung der Transparenz der Liquiditätsströme gewährleisten. 

Das Liquiditätsrisiko wird durch eine Liquiditätsplanung, welche monatlich aktualisiert wird, überwacht. 
Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen werden so frühzeitig eingeleitet. 

Zinsänderungsrisiken bestehen in der HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
nicht. Die Zins- und Tilgungssätze des Bankdarlehens der HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlos-
sene Investment-KG sind bis 30.04.2031 fixiert. 

Es ist nicht auszuschließen, dass der russische Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 und die 
daran anschließenden Sanktionsmaßnahmen auch im Jahr 2023 deutliche Auswirkungen auf die Ent-
wicklung der Weltwirtschaft haben könnten. Insbesondere die erwartete Erholung der Weltwirtschaft 
von den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie könnte sich ggf. weiterhin verzögern. Trotz der 
geringen Wirtschaftsleistung Russlands ist die Weltwirtschaft und insbesondere auch die europäische 
Wirtschaft abhängig von russischen Rohstoffen. Deutschland bezieht zwischenzeitlich kein Erdgas 
mehr aus Russland. Die Erdgaslieferungen wurden u.a. durch Lieferungen aus Norwegen und den Nie-
derlanden ersetzt. Dennoch ist die konjunkturelle Entwicklung in Europa und insbesondere Deutschland 
auch weiterhin von den in der Folge erhöhten Energiepreisen und der u.a. daraus resultierenden Infla-
tion beeinflusst. Es ist nicht auszuschließen, dass sich aus dieser Entwicklung auch negative Auswir-
kungen auf die Fondsgesellschaft bzw. deren Mieter in Form von Mieteinbußen ergeben könnten. 

VI.  Prognosebericht 

Das Ergebnis der HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist im Wesentlichen 
von den Mieteinnahmen des Anlageobjektes und den für das Objekt aufzuwendenden Ausgaben ab-
hängig.  

Insgesamt ist künftig von einem planmäßigen Verlauf der Ergebnisse der Investmentgesellschaft aus-
zugehen. Das Objekt ist fast vollständig vermietet, die letzte Leerstandsfläche befindet sich aktiv in 
Vermarktung. Hierdurch ist für das Jahr 2023 von einer Stabilität auf der Einnahmenseite auszugehen.  

Kostenseitig könnte ein Mehraufwand durch ungeplante Maßnahmen zur Nachjustierung im Bereich der 
Haustechnik anfallen. Der tatsächliche sich hieraus ergebende Aufwand wird aktuell durch den techni-
schen Berater Drees & Sommer quantifiziert. Abhängig hiervon wird den Investoren zu einem späteren 
Zeitpunkt mitgeteilt ob und inwieweit die Auszahlung für das Jahr 2023 davon beeinflusst ist.   





 

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

 

An die HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, Pullach i. Isartal

 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der HL Invest Augsburg GmbH & Co. geschlossene
Investment-KG, Pullach i. Isartal, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31.
Dezember 2022 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der HL Invest
Augsburg GmbH & Co. geschlossene Investment-KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, für bestimmte Personengesellschaften geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des deutschen
Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen
und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022
bis zum 31. Dezember 2022 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den
einschlägigen europäischen Verordnungen.

Gemäß § 159 Satz 1 i.V.m. § 136 KAGB i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in
Übereinstimmung mit § 159 Satz 1 i V.m. § 136 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für
die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Vermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung



 

weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die
sonstigen Informationen umfassen die Erklärung der gesetzlichen Vertreter gemäß § 135
Abs. 1 Nr. 3 KAGB.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht
auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil
noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerungen hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

· wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unserer bei
der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

· anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine
wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir
verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts
zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses,
der den deutschen, für bestimmte Personengesellschaften geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des deutschen KAGB und den
einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in
Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -
beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder



 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den
deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen
entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen
Vorschriften und einschlägigen europäischen Verordnungen zu ermöglichen, und um
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -
falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen
Verordnungen entspricht sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit § 159 Satz 1 i.V.m. § 136 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus
und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht,
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die



 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Vermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen gesetzlichen Vorschriften und der
einschlägigen europäischen Verordnungen ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft
vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN ZUWEISUNG VON
GEWINNEN, VERLUSTEN, EINLAGEN UND ENTNAHMEN ZU DEN EINZELNEN
KAPITALKONTEN 

Prüfungsurteil

Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und
Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten der HL Invest Augsburg GmbH & Co.
geschlossene Investment-KG, Pullach i. Isartal zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse erfolgte



 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse erfolgte
die Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen
Kapitalkonten in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten,
Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit § 159
i.V.m. § 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung des International Standard on Assurance
Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Engagements Other than Audits or
Reviews of Historical Financial Information“ (Stand Dezember 2013) durchgeführt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen,
Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten“ unseres Vermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und
Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen,
Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen wesentlichen
Belangen ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen
zu den einzelnen Kapitalkonten. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig
bestimmt haben, um die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen
und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu ermöglichen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Zuweisung von
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten
ordnungsmäßig ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zu der
ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den
einzelnen Kapitalkonten beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit § 159 i.V.m. § 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung des
International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance
Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" (Stand
Dezember 2013) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Zuweisung stets
aufdeckt. Falsche Zuweisungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage der ordnungsgemäßen Zuweisung von
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.



 

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder
unbeabsichtigter - falscher Zuweisungen von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und
Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten, planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko,
dass wesentliche falsche Zuweisungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken,
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Zuweisungen bzw. das
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· beurteilen wir die Ordnungsmäßigkeit der Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen
und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten unter Berücksichtigung der
Erkenntnisse aus der Prüfung des relevanten internen Kontrollsystems und von
aussagebezogenen Prüfungshandlungen überwiegend auf Basis von
Auswahlverfahren.

München, den 12.09.2023

ACCONSIS GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Wirtschaftsprüfer
Zelaskowski

Wirtschaftsprüferin
Losse





Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 
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